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Anlage III .

Vorlage der Kirchenregierung
an die Landesſynode der Vereinigten Evang . - prot . Landeskirche Badens

im Frühjahr 1932 .

Entwurf eines kirchlichen Geſetzes .

Die Gebühren für Teilnahme an Bezirks⸗ , Pfarr⸗ und Schulſynoden ſowie an Pfarrkonferenzen betr .

Die Landesſynode hat als kirchliches Geſetz
beſchloſſen , was folgt :

Artikel 1.

f 2
mehr zu , dagegen erhalten ſie in den in §S 1 Abſ . 2

des Geſetzes bezeichneten Fällen ein Übernachtungs⸗

geld in Höhe von 47 H.

Abweichend von den Beſtimmungen in § 1 Abſ . 1

des kirchlichen Geſetzes vom 25 . Mai 1928 , die

Gebühren für Teilnahme an Bezirks⸗ , Pfarr⸗ und

Schulſynoden ſowie an Pfarrkonferenzen betr . ( VBl .
S . 40 ) , in der Faſſung des vorläufigen Geſetzes
vom 29 . September 1931 , die Gebühren für Teil⸗

nahme an Bezirks⸗ , Pfarr⸗ und Schulſynoden ſowie
an Pfarrkonferenzen betr . ( VBl . S . 100 ) , erhalten
bis auf weiteres die an Verſammlungen der Bezirks⸗
und Schulſynoden teilnehmenden Mitglieder der

Bezirks⸗ und der Schulſynoden und die Teilnehmer
an den Verſammlungen der Pfarrſynoden und

Pfarrkonferenzen nur noch den Erſatz der Reiſe⸗
auslagen vergütet . Ein Tagegeld ſteht ihnen nicht

§ 1 Abſ . 3 des Geſetzes bleibt in Kraft .

Ai

Dieſes Geſetz tritt mit dem 1. April 1932 in

Kraft .

Die Kirchenregierung iſt befugt , den Zeitpunkt zu

beſtimmen , auf den es wieder außer Kraft treten ſoll .

AkkE

Der Oberkirchenrat wird mit dem Vollzug be —

auftragt .

Dieſes Geſetz wird hiermit verkündet .

Karkstühsd . . 1932 .

Evang . Kirchenregierung .

Begründung .
Durch das kirchliche Geſetz vom 25 . Mai 1928

über die Gebühren für Teilnahme an den Bezirks⸗ ,

Pfarr⸗ - und Schulſynoden ſowie an Pfarrkonferenzen

iſt beſtimmt worden , daß die an den Verſammlungen
der Bezirks⸗ und der Schulſynoden teilnehmenden

Mitglieder der Bezirks⸗ und der Schulſynoden ſowie
die Teilnehmer an den Verſammlungen der Pfarr⸗
ſynoden und Pfarrkonferenzen Erſatz der Reiſeaus⸗
lagen und ein feſtes Tagegeld von 5 JN . / erhalten

ſollen . Die am Orte der Tagung wohnenden Teil⸗

nehmer hatten nur die Hälfte des Tagegeldes zu

beanſpruchen . Waren Mitglieder gezwungen , behufs

Teilnahme an der Verſammlung am Ort der Tagung

zu übernachten , ſo erhielten ſie ein Übernachtungs⸗

geld in Höhe von 5 N . . Außerdem wurde etwaiger

Verdienſtausfall beſonders vergütet . Als im Anſchluß
an die neue ſtaatliche Dienſtreiſekoſtenverordnung
vom 4. Juli 1931 auch die Vergütungen der an⸗

läßlich der Vornahme von Dienſtreiſen durch Geiſt⸗

liche und Beamte entſtehenden Koſten neu geregelt
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werden mußten , wurde durch vorläufiges kirchliches

Geſetz vom 29 . September 1931 das Tagegeld von

5 N . . auf 3 Nα und das Übernachtungsgeld von

5 N . . auf 4 N . herabgeſetzt , um dadurch Ein —

ſparungen für die Allg . Evang . Kirchenkaſſe zu er —

zielen .

In der Annahme , daß der durch die Vorgänge

auf dem Gebiete des Geld - und Kreditweſens im

Juni und Juli des vorigen Jahres verſchärfte wirt —

ſchaftliche Notſtand in abſehbarer Zeit wieder auf—⸗

gehoben wird , daß aber bis dahin auf allen Gebieten

peinlichſt geſpart werden muß , hat die Kirchen —

regierung in ihrer Sitzung vom 24 . Juli 1931 die

Abhaltung der im Jahr 1931 noch fälligen Synoden

und Konferenzen allgemein unterſagt . Nachdem je⸗

doch die von der Kirchenregierung angenommenen

Vorausſetzungen ſich einerſeits nicht erfüllt haben ,

andererſeits ein weiteres Nichtarbeiten der genannten

Körperſchaften , insbeſondere der Bezirksſynoden , zur

Erfüllung der ihnen zugeteilten Aufgaben untunlich

iſt , z. B. wegen notwendig werdender Dekanats⸗

wahlen , hat die Kirchenregierung ſich gezwungen

geſehen , das ergangene Verbot durch Erlaß vom

19 . Januar 1932 wieder aufzuheben . Damit aber

die durch die Tagungen entſtehenden Koſten möglichſt

gering werden , ſollen während des andauernden

gegenwärtigen Notſtandes den Teilnehmern an den

Verſammlungen nur tatſächliche und notwendige

Auslagen erſetzt werden . Dieſen Zweck verfolgt der

vorſtehende Geſetzentwurf . Es werden , wenn er

Geſetz iſt , nur noch die Reiſeauslagen , die Koſten
einer notwendig werdenden Übernachtung und der

Verdienſtausfall vergütet werden .

Die Neuregelung ſoll vom Beginn des Rechnungs⸗

jahres 1932 an wirkſam werden . Da es ſich um

eine Notmaßnahme handelt , ſoll ſie wieder außer

Kraft treten , ſobald die Verhältniſſe es geſtatten .

Deshalb ſoll die Kirchenregierung ermächtigt werden ,
den Zeitpunkt des Außerkrafttretens zu beſtimmen .
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